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Qualifizierungskonzept:

Ausgabe Nr. 46

Qualifizierungskonzept
für den Tarifbereich
der Zollverwaltung

Dem BDZ liegen Informationen vor, dass
das zuständige Referat im Bundes-
ministerium der Finanzen die Frist zur
Vorlage eines Qualifizierungskonzepts für
den Tarifbereich durch die Generalzoll-
direktion erneut verlängert hat. Der neue
Termin wurde jetzt auf den 31. März 2025
datiert.

Zur Sache: der BDZ-geführte Hauptperso-
nalrat hatte bereits Anfang 2022 mit dem
zuständigen Referat im Bundesministerium
der Finanzen einen Konsens erzielt, dass die 
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Generalzolldirektion auf Grundlage der
Rahmenrichtlinie für die Personal-
entwicklung in der Zollverwaltung sowie
dem § 5 TVöD ein Qualifizierungskonzept
für den Tarifbereich der Zollverwaltung
erstellt. Hierzu ergingen mittlerweile
mehrere Erlasse in Verbindung mit dem
Personalentwicklungskonzept für die
Zollverwaltung, welches sich zurzeit im
Beteiligungsverfahren mit den zuständigen
Personalvertretungen auf Ebene der
Generalzolldirektion befindet. 

Bundesministerium der Finanzen
verlängert erneut die Frist zur Vorlage
eines Qualifizierungskonzepts durch die
Generalzolldirektion für den Tarifbereich
der Zollverwaltung
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Kurz notiert

Für den BDZ ist die erneute Verlängerung der
Frist völlig unverständlich und entbehrt jeder
Grundlage. Drei Jahre Stillstand sind
niemandem plausibel erklärbar. 

Erlasse des Bundesministeriums der
Finanzen zur Förderung des Tarifbereichs
sowie Lippenbekundungen der Generalzoll-
direktion hinsichtlich einer adäquaten
Personalentwicklung im Tarifbereich werden
damit ad absurdum gestellt. 

Das Ping Pong Spiel zwischen dem
Bundesministerium der Finanzen und der
Generalzolldirektion muss beendet werden. 
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Das Bundesministerium der Finanzen ist
in der Pflicht, seinen eigenen Erlassen,
insbesondere vom 25. April 2024, auch
Taten folgen zu lassen. Der BDZ fordert
alle Beteiligten auf, endlich ein Konzept
vorzulegen aus dem nicht nur die
Wertschätzung aller Kolleginnen und
Kollegen aus dem Tarifbereich sondern
auch klare Vorgaben für die
personalverwaltenden Stellen der
Zollverwaltung erkennbar sind. Der BDZ
wird sich weiterhin auf allen Ebenen
dafür einsetzen! 

Der BDZ. Wir machen Tarif!


